
Den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des

Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Re gie -

rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in

der Fassung vom 13. Mai 2013 wurde und wird – mit Ausnahme

der nachstehenden Empfehlungen – entsprochen:

Nummer 4.2.1 des Kodex empfiehlt, dass eine Geschäftsord-

nung die Arbeit des Vorstands inklusive der Ressortverteilung

der Vorstands mitglieder regeln soll. Der Vorstand hat sich mit

Zu stimmung des Aufsichtsrats eine Geschäftsordnung gege-

ben. Die Ressortverteilung legt der Vorstand allerdings selbst

außerhalb der Geschäftsordnung fest. Auf diese Weise wird

die erforderliche Flexibilität bei notwendigen Änderungen und

damit eine effiziente Arbeitsteilung sichergestellt. Der Auf-

sichts  rat wird über alle Änderungen informiert und so in die

Ressortverteilung eingebunden. Die Geschäftsordnung des Vor-

stands einschließlich der Ressortzuständigkeit der einzelnen

Vorstandsmitglieder ist auf der Internetseite der Commerzbank

veröffentlicht.

In Bezug auf die Vorstandsvergütung soll gemäß Nummer 4.2.3

Abs. 2 Satz 8 des Kodex eine nachträgliche Änderung der

Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter variabler Vergütungs-

 teile ausgeschlossen sein. In Umsetzung rechtlicher Vorgaben,

wonach für außerordentliche Entwicklungen das Verwal tungs-

oder Aufsichtsratsorgan eine Begrenzungsmöglichkeit in Bezug

auf die variable Vergütung vereinbaren soll, ist der Aufsichtsrat

der Commerzbank berechtigt, bei außerordentlichen Entwick-

lungen die Zielwerte und sonstige Parameter der variablen Ver-

gütungsteile anzupassen, um positive wie negative Auswirkun-

gen auf die Erreichbarkeit der Zielwerte in angemessener Weise

zu neutralisieren. Im Rahmen der Feststellung der Zielerrei-

chung ist eine Begrenzungsmöglichkeit im Sinne der rechtlichen

Vorgaben bei der Commerzbank nicht umsetzbar, weil die über-

wiegend mathematische Verknüpfung eine Anpassung weit -

gehend ausschließt. Da zudem der Bemessungszeitraum der

variablen Vorstandsvergütung bis zu vier Jahre beträgt und die

Ziele für diesen Zeitraum vorab festzulegen sind, ist die vor -

gesehene Anpassungsmöglichkeit für die Zielwerte durch den

Aufsichtsrat sachgerecht. 

Der Kodex empfiehlt in Nummer 4.2.3 Abs. 3, dass bei Versor-

gungszusagen zugunsten des Vorstands der Aufsichtsrat das

jeweils angestrebte Versorgungsniveau – auch nach der Dauer

der Vorstandszugehörigkeit – festlegen und den daraus abge-

leiteten jährlichen sowie den langfristigen Aufwand für das

Unternehmen berücksichtigen soll. Im Jahr 2011 wurde bei der

Commerzbank das System der Altersversorgung auf ein System

der beitragsorientierten Leistungszusage umgestellt. Ein kon-

kretes Versorgungsniveau wird somit nicht mehr definiert. Viel-

mehr hat jedes Vorstandsmitglied Anspruch auf einen jähr -

lichen Versorgungsbaustein, dessen Höhe sich nach einem

 festen Prozentsatz des Jahresgrundgehalts des einzelnen Vor-

standsmitglieds bemisst. Nach Definition dieses Prozentsatzes

– und bei Nichtberücksichtigung sonstiger versicherungsmathe-

 matischer Einflüsse – hängt die letztendliche Höhe der er ziel ten

Altersversorgungsansprüche eines Vorstandsmitglieds somit

allein von der Dauer der Vorstandszugehörigkeit ab. Durch die

Zuwendung eines festen Prozentsatzes des jeweiligen Jahres-

grundgehalts erhält der Aufsichtsrat ein weitestgehend präzises

Bild von dem jährlichen und langfristigen Aufwand für die

Gesellschaft. Der tatsächliche jährliche Aufwand für die Gesell-

schaft hängt von versicherungsmathematischen Einflüssen ab.

Der Verzicht auf die Definition eines angestrebten Versor-

gungsniveaus im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine

beitragsorientierte Leistungszusage entspricht der in der

Unternehmenspraxis sich vermehrt durchsetzenden Regelung.

Gemäß Nummer 5.3.3 des Kodex soll der Aufsichtsrat einen

Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertre-

tern der Anteilseigner besetzt ist. Aufgrund des im Kreditwesen -

gesetz neu eingefügten § 25d Abs. 11 Satz 2 Nr. 1 soll der
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Nominierungsausschuss den Aufsichtsrat bei der Ermittlung

von Bewerbern für die Besetzung von Stellen in der Geschäfts-

leitung bei Kreditinstituten unterstützen. Diese Aufgabe wurde

bei der Commerzbank bisher vom Präsidialausschuss wahrge-

nommen, dem auch Arbeitnehmervertreter angehören. Um die

bisherige Praxis der Commerzbank der Beteiligung von Arbeit-

nehmer- und Anteilseignervertretern bei der Auswahl von Be -

werbern für den Vorstand beizubehalten, sind zwei Mitglieder

des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats der Commerz-

 bank Arbeitnehmervertreter. 

Nach Nummer 5.4.6 Abs. 2 Satz 2 des Kodex soll, sofern den

Aufsichtsratsmitgliedern eine erfolgsorientierte Vergütung

zugesagt wird, diese auf eine nachhaltige Unternehmensent-

wicklung ausgerichtet sein. Die Mitglieder des Aufsichtsrats

der Commerzbank erhalten neben einer festen Vergütung eine

variable Vergütung von Euro 3 000,00 je Euro 0,05 Dividende,

die über einer Dividende von Euro 0,10 je Stückaktie für das

abgelaufene Geschäftsjahr an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Für die Geschäftsjahre 2008 bis einschließlich 2012 wurde

keine Dividende an die Aktionäre und damit auch keine erfolgs-

orientierte Vergütung an die Aufsichtsratsmitglieder gezahlt.

Im Kontext mit der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen

wird sich die Commerzbank mit der Neuordnung der Vergütung

der Aufsichtsratsmitglieder befassen. 

Frankfurt am Main, den 12. Februar 2014 

Der Vorstand Der Aufsichtsrat


